
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1981/11/16 Bkv3/81
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 16.11.1981

Norm

RAO §5 Abs2

RAO §30 Abs3

Rechtssatz

Die Vertrauensunwürdigkeit eines Rechtsanwaltes bildet keinen Grund dafür, dem bei ihm angestellten Anwärter die

Eintragung in die Liste zu verweigern.

Entscheidung vom 10.12.1936, Nr 3/36; Veröff: SZ 18/213

Entscheidungstexte

Bkv 3/81

Entscheidungstext OGH 16.11.1981 Bkv 3/81

Beisatz: Hier: Zu § 30 Abs 3 RAO. (T1) Veröff: AnwBl 1982,385
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